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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Einigen Wirbel verursachte eine Vorlage der RK-N, die auf die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit zielte und auf zwei parlamentarische Initiativen Studer
(evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückging. Im konkreten Fall soll das
Bundesgericht Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung
kontrollieren können. In der im Februar gestarteten Vernehmlassung äusserten sich die
SVP und die FDP ablehnend. Die SP und die Grünen sowie Anwälte, Richter und 12
Kantone, und etwas später auch der Bundesrat befürworteten den Ausbau. Wurde auf
der einen Seite eine Justizialisierung der Politik und das Ende der direkten Demokratie
befürchtet, hob die andere Seite die bis jetzt nicht gewährleistete Normenhierarchie
und die Stärkung des Menschen- und Grundrechtschutzes hervor. Mit 13 zu 10 Stimmen
bei zwei Enthaltungen empfahl die Kommission schliesslich, Artikel 190 zu streichen,
der die Unanfechtbarkeit der Bundesgesetze begründet. Die grosse Kammer folgte im
Dezember ihrer Kommission und nahm den Antrag mit 94 zu 86 Stimmen an. In der
kleinen Kammer wurde das Geschäft im Berichtsjahr nicht mehr behandelt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro
glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER

Strafrecht

Wenn gegenüber einer beschuldigten Person im Strafprozess rechtswidrige
Zwangsmassnahmen angewandt wurden, hat diese Person gemäss geltender
Strafprozessordnung Anspruch auf Genugtuung. Eine solche rechtswidrige
Zwangsmassnahme kann beispielsweise darin bestehen, dass die Dauer der
Untersuchungshaft länger war als die schliesslich verhängte Strafe. Falls der Staat einer
verurteilten Person eine solche Entschädigung zahlen muss, stellt sich die Frage, ob
diese Genugtuung mit den Gerichtskosten, welche der verurteilten Person auferlegt
werden, verrechnet werden kann oder nicht. Mit einer parlamentarischen Initiative
wollte die RK-NR den unklaren Wortlaut von Art. 442 Abs. 4 StPO ändern, „um die
widersinnige Situation auszuschliessen, dass der Staat einer verurteilten Person erst
eine Entschädigung bezahlen muss und danach Schritte einleiten muss, um die eben
dieser Person auferlegten Gerichtskosten einzufordern“, so die Begründung des
Vorstosses. Die Schwesterkommission (RK-SR) betonte jedoch, dass solche

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
KARIN FRICK
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Entschädigungszahlungen nur bei sehr problematischen Haftbedingungen ein Thema
seien und es in diesen Fällen wichtig sei, dass die geschädigte Person tatsächlich eine
Genugtuung erhalte, und sprach sich mit 5 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen die
Initiative aus. Die RK-NR wollte im Sinne der Prozessökonomie am Vorstoss festhalten
und argumentierte, die Umsetzung der Initiative könne im Rahmen der ohnehin
anstehenden StPO-Revision (als Folge der Überprüfung der StPO auf ihre
Praxistauglichkeit) erfolgen. In der Herbstsession 2015 liess sich der Nationalrat von der
Argumentation seiner Kommission mehrheitlich überzeugen und gab der Initiative mit
130 zu 53 Stimmen Folge. 3

Im Januar 2016 gab auch die RK-SR einer parlamentarischen Initiative ihrer
Schwesterkommission Folge, die die Strafprozessordnung dahingehend ändern wollte,
dass Genugtuungsansprüche aufgrund rechtswidriger Zwangsmassnahmen mit den
Gerichtskosten verrechnet werden können. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.01.2016
KARIN FRICK

Privatrecht

Nationalrat Ruf (sd, BE) hatte parallel zu seinem Vorstoss für die Einführung des
Stimmrechtalters 18 auch eine parlamentarische Initiative für die Senkung des
zivilrechtlichen Mündigkeitsalters auf 18 Jahre eingereicht. Die vorberatende
Kommission des Nationalrats stellte sich zwar grundsätzlich hinter dieses Anliegen, hielt
aber dafür, dass bei der Ausarbeitung einer Vorlage auch eventuelle negative
Auswirkungen auf die betroffenen Jugendlichen abgeklärt werden müssten. Da die
Verwaltung für die Durchführung dieser Abklärungen besser geeignet sei als das
Parlament, schlug sie vor, anstelle der parlamentarischen Initiative eine entsprechende
Motion zu verabschieden. Der Nationalrat war mit diesem Vorgehen einverstanden und
überwies die Motion ohne Gegenstimme. (Der Ständerat hatte bereits 1987 ein
entsprechendes Postulat verabschiedet.) 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.1990
HANS HIRTER

Datenschutz und Statistik

Snowden, fortschreitende Digitalisierung, NSA-Skandale und Cyber-Crimes rückten den
Datenschutz zuoberst auf die Politikagenda und verhalfen der Datenschutzproblematik
zu einer hohen Medienpräsenz. Die zunehmende Angst vor dem „gläsernen Bürger“
erhielt daher in Gestalt verschiedener Vorstösse auch Einzug ins Parlament. Unter
ihnen befand sich eine parlamentarische Initiative Vischer (gp, ZH), welche ein
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verankern wollte. Die moderne
Datenverarbeitung gefährde nicht nur die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern
durch die selbstbestimmte Mitwirkung der Bürger auch das Gemeinwohl. Aus diesem
Grund soll der verfassungsrechtliche Datenschutz von einem Missbrauchsschutz zu
einem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aufgewertet werden. Damit
würde ein Paradigmenwechsel in der Beweislast zugunsten der Bürger und Bürgerinnen
vorgenommen. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates gab dem
Vorstoss mit 12 zu 8 Stimmen Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2014
NADJA ACKERMANN

Im Datenschutz steht ein Paradigmenwechsel von der Missbrauchsbekämpfung hin zur
informationellen Selbstbestimmung bevor: Die Beweislast soll zu Gunsten der
Bürgerinnen und Bürger, und damit zu Lasten von Staat und Unternehmen, umgekehrt
werden. Eine entsprechende Verfassungsänderung war das Ziel zweier
parlamentarischer Initiativen Vischer (gp, ZH) (Pa.Iv. 14.413) und Derder (fdp, VD) (Pa.Iv.
14.434). Wie ihre Schwesterkommission zuvor stimmte im August 2015 auch die SPK-SR
beiden Vorstössen zu. Damit hat die SPK-NR die Möglichkeit, einen Entwurf für eine
entsprechende Änderung der Bundesverfassung auszuarbeiten, sollte der Bundesrat die
Anliegen nicht in zufriedenstellender Weise in seinem Entwurf zur Revision des
Datenschutzgesetzes berücksichtigen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
KARIN FRICK
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Da mit der Verbesserung der informationellen Selbstbestimmung das zentrale Anliegen
der beiden parlamentarischen Initiativen Vischer (gp, ZH; Pa.Iv. 14.413) und Derder (fdp,
VD; Pa.Iv. 14.434) voraussichtlich im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes
umgesetzt werden soll, verzichtete die zuständige SPK-NR vorerst auf eine eigene
gesetzgeberische Tätigkeit. Sie wollte zuerst die Botschaft des Bundesrates zum
Datenschutzgesetz abwarten. Im August 2017 musste die Kommission nun entscheiden,
was mit den zwei Jahre zuvor gutgeheissenen Vorstössen geschehen soll. Die mit
Stichentscheid des Präsidenten Heinz Brand (svp, GR) äusserst knapp zustande
gekommene Kommissionsmehrheit plädierte für eine zweijährige Fristverlängerung bei
beiden Vorstössen. Die SPK-NR werde als zuständige Kommission für Datenschutz auch
das Datenschutzgesetz vorberaten und damit die Möglichkeit haben, allenfalls nicht
berücksichtigte Forderungen der Initiativen als Anträge einzubringen. Danach könnten
die beiden Initiativen abgeschrieben werden. Anstelle der Fristverlängerung beantragte
die Kommissionsminderheit die Abschreibung der beiden Vorstösse, da Art. 13 BV
(Schutz der Privatsphäre) bereits den Schutz der persönlichen Daten umfasse, womit
die Initiativen obsolet seien. Diese Argumentation von Minderheitssprecher Philippe
Nantermod (fdp, VS) überzeugte in der Herbstsession 2017 auch die Mehrheit im
Nationalrat: Mit 118 zu 76 Stimmen sprach sich die grosse Kammer für Abschreiben der
beiden parlamentarischen Initiativen aus. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2017
KARIN FRICK

Grundrechte

Die Diskussion um die Strafmasse war von zwei gegensätzlichen Tendenzen geprägt.
Zum einen lancierte die schweizerische Sektion von Amnesty International eine
Kampagne zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe, die in der Schweiz heute
noch im Militärstrafrecht für Kriegszeiten vorgesehen ist. Diese Forderung wurde von
den Nationalräten Pini (fdp, TI) und Rechsteiner (sp, SG) übernommen und in der Form
einer parlamentarischen Initiative resp. einer Motion auf die Tagesordnung gesetzt.
Zum andern führten diverse Morde an Kindern durch rückfällig gewordene Triebtäter
zur Forderung nach strengeren Strafen. Der Neuenburger Ständerat Béguin (fdp, NE)
verlangte mit einer Motion, dass bei lebenslänglich verurteilten Triebtätern eine
vorzeitige Entlassung nur ausnahmsweise und unter genau definierten Voraussetzungen
möglich sein soll. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.1989
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die parlamentarische Initiative Pini (fdp, TI) für eine
vollständige Abschaffung der im schweizerischen Militärstrafrecht noch für
Kriegszeiten vorgesehenen Todesstrafe. Von einer Motion Rechsteiner (sp, SG) wurde
der erste, mit dem Vorstoss Pini identische Teil ebenfalls überwiesen. Der zweite Teil
forderte zusätzlich auch noch die Kündigung von Auslieferungsverträgen mit Staaten,
welche die Todesstrafe kennen. Betroffen davon wären die vor 1981 ohne
Ausschlussklausel abgeschlossenen bilateralen Abkommen. Auf Antrag des Bundesrates
lehnte der Rat diesen Teil der Motion ab. Gemäss dem Vorsteher des EJPD besteht
praktisch keine Gefahr, dass die Schweiz aufgrund dieser wenigen
Auslieferungsverträge Personen ausliefern müsste, denen die Todesstrafe droht. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
HANS HIRTER

Als Konsequenz einer im Vorjahr überwiesenen parlamentarischen Initiative Pini (fdp,
TI) beantragte die Petitionskommission, mit einer Anderung des Militärstrafgesetzes in
Zukunft auch in Kriegszeiten auf die Todesstrafe zu verzichten. Sie übernahm dabei die
Formulierung, welche das EMD in Ausführung einer ebenfalls 1990 vom Nationalrat und
1991 vom Ständerat überwiesenen Motion Rechsteiner (sp, SG) ausgearbeitet hatte. Der
Nationalrat stimmte der Revision diskussionslos zu. Gleichzeitig überwies er ein
Kommissionspostulat, das den Bundesrat einlädt, eine Revision von
Auslieferungsverträgen mit Ländern, welche die Todesstrafe noch kennen, einzuleiten. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1991
HANS HIRTER

Nachdem sich im Vorjahr der Nationalrat diskussionslos für die Abschaffung der
Todesstrafe auch in Kriegszeiten entschieden hatte, stimmte nun der Ständerat,
allerdings gegen den Widerstand einer von Rüesch (fdp, SG) angeführten Minderheit,
diesem Beschluss ebenfalls zu. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.1992
HANS HIRTER
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Im Nationalrat setzte sich eine Koalition aus SP und CVP durch und gab auf Antrag
seiner Kommission einer parlamentarischen Initiative Fankhauser (sp, BL) Folge,
welche – in Form einer Anregung – die Einrichtung einer Ombudsstelle für
Menschenrechte verlangte. Vertreter der SVP, der FDP und der LP hatten den Vorschlag
als im Aufgabenbereich zu eingeschränkt und in der Funktionsbeschreibung zu vage
bekämpft. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
HANS HIRTER

Nachdem der Ständerat im Vorjahr ein entsprechendes Postulat seiner
aussenpolitischen Kommission (Po. 02.3394) überwiesen hatte, gab nun auch der
Nationalrat einer parlamentarischen Initiative (eingereicht von Müller-Hemmi, sp, ZH)
Folge, welche die Schaffung einer Kommission für Menschenrechte fordert. Deren
Tätigkeitsbereich war im Vorstoss noch vage gehalten; gemäss der Initiantin soll sie vor
allem kontrollieren, wie die Schweiz die menschenrechtlichen Verpflichtungen, welche
sich aus internationalen Konventionen und Verträgen ergeben, umsetzt. Die SVP und
weitere bürgerliche Parlamentarier hielten die geforderte Kommission für überflüssig. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER

Die Umsetzung der vom Nationalrat gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Müller-
Hemmi (sp, ZH) aus dem Jahre 2001 zur Schaffung einer eidgenössischen
Menschenrechtskommission verzögerte sich weiter. Da das EDA, welches vom
Ständerat 2002 mit einem Postulat dazu aufgefordert worden war, ein eigenes
diesbezügliches Projekt verfolgt, stimmte der Nationalrat einer Verlängerung der
Bearbeitungsdauer um zwei Jahre zu. Das EDA hatte ursprünglich im Sinn gehabt,
diverse sich mit Menschenrechtsfragen befassende eidgenössische und kantonale
Gremien und Personen mit einem gemeinsamen koordinierenden Sekretariat
auszustatten. Nach dem Scheitern dieses Plans diskutierte das EDA im Berichtsjahr eine
Lösung, welche vorsah, bei einer existierenden Kommission (z.B. derjenigen zu
Bekämpfung von Rassismus) das Mandat auszuweiten. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Nach fast 9 Jahren wurde die 2001 von Müller-Hemmi (sp, ZH) eingereichte und 2003
vom Nationalrat überwiesene parlamentarische Initiative, deren Behandlungsfrist drei
Mal verlängert wurde und welche die Schaffung einer eidgenössischen Kommission für
Menschenrechte fordert, abgeschrieben. Die Staatspolitische Kommission begründete
die Abschreibung mit der vom Bundesrat beschlossenen Schaffung eines
universitätsnahen Kompetenzzentrums im Bereich der Menschenrechte. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN

Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Prelicz-Huber (grüne,
ZH) betreffend die Bekämpfung von rassistischen Diskriminierungen. Die Initiative
forderte den Erlass eines Bundesgesetzes, welches den Gehalt von Art. 8 Abs. 2 der
Bundesverfassung konkretisiert. Damit sollten die Opfer von rassistischen
Diskriminierungen durchsetzbare Rechtsansprüche erhalten. Die grosse Kammer
sprach sich mit 122 zu 63 Stimmen gegen die Initiative aus. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2012
NADJA ACKERMANN

2011 hatte das Parlament einer parlamentarischen Initiative Rechsteiner (sp, SG) Folge
gegeben, die ein Gesetz zur Rehabilitierung der administrativ versorgten Menschen
forderte. Konkret geht es um Personen, die bis 1981 wegen "Arbeitsscheue",
"lasterhaften Lebenswandels" oder "Liederlichkeit" von Verwaltungsbehörden in
psychiatrische Anstalten und Strafanstalten eingewiesen wurden. Im Berichtjahr legte
die Rechtskommission des Nationalrates einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.
Dieser sieht eine Anerkennung des den Opfern zugefügten Unrechts vor und beauftragt
den Bundesrat mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der administrativen
Versorgung. Weiter sollen die Betroffenen Zugang zu ihren Akten erhalten. Im Rahmen
des Bundesgesetzes nicht geregelt wird jedoch die Frage nach einer finanziellen
Wiedergutmachung. Es sei nicht Aufgabe des Bundes, für auf kantonaler und
kommunaler Ebene begangenes Unrecht aufzukommen. Genau diese nicht enthaltene
Regelung prägte die Debatte in den Räten. Der Nationalrat fasste schliesslich mit 142 zu
45 Stimmen bei 4 Enthaltungen einen Beschluss nach dem Entwurf seiner Kommission.
Dagegen votierte die Mehrheit der SVP, allerdings ohne ihre Argumente gegen die
Rehabilitierung darzulegen. Die Frage der finanziellen Wiedergutmachung war
Gegenstand eines Runden Tisches. Die Organisationen der Opfer forderten die
Einrichtung eines Fonds für Härtefälle in der Höhe von 50 Mio. CHF. Das Geld solle von

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
NADJA ACKERMANN
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der Täterseite bereitgestellt werden. Am 11. April des Berichtjahres fand in Bern ein
Gedenkanlass statt. Er eröffnete eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem
dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. 18

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion, dass Arzneimittel für
Zwangsausschaffungen zugelassen werden. Als Ultima Ratio soll der Einsatz von
Beruhigungsmitteln zur Durchsetzung von Zwangsausschaffungen ausdrücklich
gesetzlich erlaubt werden, um das „akute Vollzugsproblem“ zu lösen und die
bestehende Rechtsunsicherheit in diesem Gebiet aufzuheben. Der Nationalrat folgte
allerdings der Mehrheit seiner SPK und gab der Initiative keine Folge, da erstens keine
rechtliche Grauzone zu erkennen sei und eine solche Erlaubnis zweitens
internationalem Recht, insbesondere der Achtung der Menschenwürde,
entgegenstehe. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2013
KARIN FRICK

In der Frühlingssession verabschiedete die Bundesversammlung ein auf eine
parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) zurückgehendes Bundesgesetz über die
Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Zu den Opfern dieser Art
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen zählen Menschen, die bis 1981 von
Verwaltungsbehörden aufgrund von Tatbeständen wie "Arbeitsscheue", "lasterhaftem
Lebenswandel" oder "Liederlichkeit" ohne gerichtliches Verfahren in Anstalten
eingewiesen wurden. Neben der gesetzlichen Anerkennung des begangenen Unrechts
bringt der Erlass ein umfassendes Akteneinsichtsrecht für die Betroffenen. Weiter sieht
er eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fälle durch eine unabhängige
Expertenkommission vor. Nicht vorgesehen sind jedoch finanzielle
Wiedergutmachungen. 
Nachdem der Nationalrat 2013 dem Entwurf des Bundesgesetzes zugestimmt hatte,
schuf der Ständerat im Frühjahr 2014 eine kleine Differenz. Die kleine Kammer zeigte
sich einmal mehr als Vertreter des Föderalismus und forderte die Streichung der
Bestimmung, die eine 80-jährige Schutzfrist für Akten administrativ Versorgter vorsah.
Die kantonalen Schutzfristen seien ausreichend und es gäbe daher keinen Grund, in die
kantonale Archivhoheit einzugreifen und die Schutzfristen zu harmonisieren. Da sowohl
die Wissenschaft als auch die Betroffenen aber jederzeit ein Einsichtsrecht haben, ist
die Schutzfristfrage von untergeordneter Bedeutung, weshalb der Nationalrat der
Änderung zustimmte. Das Bundesgesetz konnte so im Nationalrat mit 142 zu 34
Stimmen bei 19 Enthaltungen und im Ständerat einstimmig verabschiedet werden. Nach
ungenutzt verstrichener Referendumsfrist konnte das Gesetz am ersten August 2014 in
Kraft treten. Im November 2014 setzte der Bundesrat dann eine unabhängige,
multidisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Zürcher
alt Regierungsrats Markus Notter ein, welche die administrativen Versorgungen vor 1981
aufarbeiten wird. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Im Dezember 2014 hatte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche die Verhüllung des eigenen Gesichts verbieten soll. Der
Inhalt seiner Initiative entsprach genau der kantonalen Verfassungsbestimmung, die das
Tessiner Stimmvolk im Herbst 2013 deutlich gutgeheissen hatte und deren
Bundesrechtskonformität durch die Gewährleistung der geänderten Kantonsverfassung
im Folgejahr bestätigt worden war. Wobmann wollte mit seiner Initiative die Tessiner
Regelung einheitlich für die ganze Schweiz übernehmen und so Klarheit schaffen. Die
SPK-NR hatte das Anliegen im April 2015 noch äusserst knapp mit 11 zu 10 Stimmen bei 2
Enthaltungen unterstützt, doch die SPK-SR hatte der Initiative im Januar 2016 mit nur
einer Gegenstimme keine Folge gegeben, da kein Sicherheitsproblem bestehe, das ein
gesamtschweizerisches Verbot rechtfertigen würde. Nach dieser deutlichen Ablehnung
vonseiten der SPK-SR gab die SPK-NR bekannt, sie habe sich von der Argumentation
ihrer Schwesterkommission überzeugen lassen und beantragte ihrem Rat folglich mit
deutlicher Mehrheit, nicht mehr an der Initiative festzuhalten. In der Zwischenzeit sei
zudem eine Volksinitiative zu diesem Anliegen lanciert worden, womit die Frage auf
jenem Weg geklärt werden könne. Die Kommissionsminderheit hielt an der Ansicht fest,
dass ein Verhüllungsverbot zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Würde der
Frau erforderlich sei. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession 2016 denkbar
knapp – mit 87 zu 88 Stimmen bei 10 Enthaltungen – zugunsten der parlamentarischen
Initiative Wobmann. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK
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Im Gegensatz zum Nationalrat, der das Anliegen Walter Wobmanns (svp, SO) im
vergangenen Herbst denkbar knapp befürwortet hatte, wollte der Ständerat die
Verhüllung des eigenen Gesichts nicht verbieten und versenkte die parlamentarische
Initiative mit 26 zu 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen klar. Zum einen erachte man eine
solche Regelung als unnötig, wenn nicht gar schädlich für den Tourismus, zum anderen
wolle man nicht doppelgleisig neben der Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot“
fahren. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2017
KARIN FRICK

Mit 121 zu 59 Stimmen lehnte der Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 eine
parlamentarische Initiative Tornare (sp, GE) ab, die bei Rassendiskriminierung,
Antisemitismus und Homophobie ein Beschwerderecht für
Minderheitenschutzorganisationen forderte. Der Gedanke hinter dem Vorstoss war,
dass Opfer von Diskriminierung im Sinne von Art. 261bis StGB oft nicht selbst tätig
werden können, sei es aus Angst, aufgrund Unkenntnis ihrer Rechte oder fehlender
juristischer Unterstützung. Hier sollen Organisationen, die sich beispielsweise für die
Bekämpfung von Rassismus oder Homophobie einsetzen, mit dem nötigen juristischen
Sachverstand und der nötigen Erfahrung anstelle des Opfers Beschwerde führen
können. Wie die Kommissionsmehrheit erachtete der Nationalrat die Einführung eines
solchen Verbandsbeschwerderechts als nicht zweckmässig, da es das Strafverfahren
unnötig verkompliziere. Rassendiskriminierung müsse als Offizialdelikt von den
Behörden bei Kenntnis ohnehin von Amtes wegen verfolgt werden und das Recht,
Anzeige zu erstatten, stehe den betreffenden Organisationen bereits heute zu. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2017
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative, eingereicht im März 2016, forderte Nationalrat
Yves Nidegger (svp, GE), die Anpassung von Art. 261bis StGB, der unter anderem die
Leugnung von Völkermord unter Strafe stellt. Die Nennung von Völkermord solle
entweder gestrichen oder durch den Zusatz «Völkermord, der von einem zuständigen
internationalen Gerichtshof anerkennt ist» präzisiert werden. Nidegger begründete
seine Forderung mit dem Fall Perinçek, in dem der EGMR die Schweiz im
Zusammenhang mit Art. 261bis StGB wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt
hatte. Mit der vorgeschlagenen Anpassung sollen nicht mehr die Schweizer Gerichte
entscheiden müssen, was als Völkermord gilt.
Die RK-NR gab der Initiative im Mai 2017 Folge. Einige Monate später sprach sich
allerdings die RK-SR einstimmig gegen den Beschluss ihrer Schwesterkommission aus,
weil sie befand, der EGMR sei in seinem Urteil nicht zum Schluss gekommen, dass die
Kriminalisierung der Völkermordleugnung in Art. 261bis StGB als solche ein Problem
darstelle, sondern dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch
angewendet worden sei. Die RK-SR wollte den Artikel deshalb nicht grundsätzlich
infrage stellen. Infolgedessen lenkte die Mehrheit der RK-NR auf die Position der
ständerätlichen Kommission ein und beantragte ihrem Rat nun mit 15 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018
seiner Kommissionsmehrheit und verwarf die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen. Zu den
Befürworterinnen und Befürwortern aus der SVP-Fraktion hatten sich nur gerade zwei
Freisinnige gesellt. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

Bei einer Verletzung der EMRK muss der verurteilte Staat den Zustand für das Opfer so
wiederherstellen, wie wenn keine Verletzung begangen worden wäre (sog. Restitutio in
integrum). In der Schweiz wird dazu das vom EGMR erfolgreich angefochtene
Bundesgerichtsurteil revidiert und – falls das Opfer zu Unrecht strafrechtlich verurteilt
wurde – die betroffene Person freigesprochen und der zu Unrecht erstellte
Strafregistereintrag gelöscht. Falls die Schweiz jedoch die Verletzung der EMRK von sich
aus anerkennt und sich für eine Entschädigung des Opfers einsetzt, kann die
Beschwerde vor dem EGMR zurückgezogen und so eine Verurteilung der Schweiz
verhindert werden. In diesem Fall bietet das geltende Recht jedoch keine Möglichkeit,
den unrechtmässig erstellten Strafregistereintrag vor Ablauf der gesetzlichen Frist zu
löschen, da das Bundesgerichtsgesetz den dazu nötigen Freispruch nur bei einer
Verurteilung durch den EGMR zulässt. Um ihren unrechtmässigen Strafregistereintrag
löschen zu lassen, muss die betroffene Person folglich den Prozess vor dem EGMR bis
zur Verurteilung der Schweiz fortsetzen, auch wenn beide Parteien auf diese verzichten
könnten. Um diese Lücke im Bundesgerichtsgesetz zu schliessen, gaben die
Rechtskommissionen beider Räte im November 2017 bzw. im April 2018 einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE) einstimmig Folge. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
KARIN FRICK
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Die Rechtskommissionen beider Räte gaben im Herbst 2019 einer parlamentarischen
Initiative Comte (fdp, NE) Folge, mit der den Opfern fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen eine Fristverlängerung für die Einreichung der Gesuche um einen
Solidaritätsbeitrag gewährt werden sollte. Nach Kenntnisnahme des Schlussberichts der
Unabhängigen Expertenkommission Administrative Versorgungen entschlossen sich
beide Kommissionen dazu, deren Empfehlung nachzukommen, die einjährige Frist zur
Einreichung der Gesuche abzuschaffen. Den betroffenen Personen falle es oftmals
schwer, gegenüber den Behörden mit Forderungen aufzutreten, argumentierte der
Initiant, und deshalb wäre eine Fristerstreckung «ein Akt der Menschlichkeit», sodass
auch Personen entschädigt werden könnten, denen es durch das erlittene Leid
unmöglich war, sich an die vorgegebene Frist zu halten. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2019
KARIN FRICK

In der Fragestunde vom 18. März 2019 bemerkte Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), dass die Auszahlung des Solidaritätsbeitrages an Betroffene der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zur Kürzung von deren Ergänzungsleistungen (EL)
führen kann. In seiner Antwort auf die entsprechende Frage Schneider Schüttels
erklärte der Bundesrat, der Solidaritätsbeitrag sei gemäss geltendem Recht bei der
Berechnung der Ergänzungsleistungen zwar nicht als Einnahme, aber als
Vermögensbestandteil anzurechnen. Dass ehemalige Verdingkinder und
Administrativversorgte aufgrund der Solidaritätszahlung Einbussen bei den
Ergänzungsleistungen hinnehmen müssten, dürfe aber nicht sein; zur Behebung dieses
Missstandes sei eine Gesetzesänderung notwendig.
Ende August rückte ein Beitrag der SRF-Sendung «Kassensturz» über eine betroffene
Frau, deren Ergänzungsleistungen aufgrund des Solidaritätsbeitrags gekürzt worden
waren, die Diskussion ins Licht der Öffentlichkeit. Daraufhin reichten die
Rechtskommissionen beider Räte zwei gleichlautende Motionen ein mit der Forderung,
die Genugtuung für ehemalige Verdingkinder sei ohne Anrechnung an die
Ergänzungsleistungen auszubezahlen (Mo. 19.3971 und Mo. 19.3973). Zeitgleich nahm
sich auch die SGK-SR des Problems an und beschloss einstimmig, eine entsprechende
parlamentarische Initiative auszuarbeiten. Sie hoffte, auf dem Weg der
parlamentarischen Initiative schneller zur angestrebten Gesetzesänderung zu gelangen
als via Motion. Ihre Schwesterkommission stimmte der Initiative denn auch kurz darauf
zu, sodass die SGK-SR noch im Oktober einstimmig einen Erlassentwurf verabschieden
konnte. Dieser sah vor, dass Solidaritätsbeiträge künftig bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen nicht mehr als Vermögen oder Vermögenserträge gewertet
werden und dass bereits erfolgte EL-Kürzungen aufgehoben und den Betroffenen
zurückerstattet werden. In seiner Stellungnahme räumte der Bundesrat ein, dass die in
den bekannten Fällen angewandte Ausnahmeregel «in einem gewissen Widerspruch
zum Grundsatz, wonach der Solidaritätsbeitrag nicht zur Reduktion von Sozial- und
Ergänzungsleistungen führen soll», stehe. Er versicherte dem Kommissionsentwurf
deshalb seine Unterstützung. Unverändert passierte die Vorlage in der Wintersession
2019 beide eidgenössischen Räte oppositionslos und wurde in den
Schlussabstimmungen jeweils einstimmig angenommen. Zusätzlich hiessen die Räte
auch die Motionen ihrer jeweiligen Rechtskommissionen mit demselben Anliegen gut. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK

Das Anliegen der parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE), das
Bundesgerichtsgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Restitutio in integrum auch
bei einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR – d.h. wenn die
Schweiz vor dem Gerichtshof anerkennt, dass sie eine Menschenrechtsverletzung
begangen hat und dieser im Gegenzug auf eine Verurteilung der Schweiz verzichtet –
ermöglicht wird, war in den Entwurf zum revidierten Bundesgerichtsgesetz
aufgenommen und vom Erstrat im Frühling 2019 gutgeheissen worden. Allerdings war
der Zweitrat im Dezember 2019 nicht auf die Vorlage eingetreten, weshalb sich die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verzögerte. Der Nationalrat verlängerte
deren Behandlungsfrist im Frühling 2020 daher um zwei Jahre. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2020
KARIN FRICK

Nachdem der parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) zur Fristverlängerung für die
Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und von Fremdplatzierungen vor 1981 von beiden Kommissionen
Folge gegeben worden war, erarbeitete die RK-SR die entsprechende
Gesetzesänderung. Im Gegensatz zur Anregung der Initiative sah sie jedoch keine
Verlängerung, sondern die Streichung der Frist vor. Viele der Betroffenen müssten sich,
um ein Gesuch einreichen zu können, der schwierigen Vergangenheit stellen und eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK
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festgesetzte Frist lasse nicht allen genügend Zeit, die entsprechende Entscheidung zu
treffen, begründete die RK-SR diesen Schritt. Um eine rechtsungleiche Behandlung der
Personen, die ihr Gesuch später einreichen werden, gegenüber jenen, die die
Auszahlung von CHF 25'000 bereits erhalten haben, zu vermeiden, müssten zudem alle
auszubezahlenden Solidaritätsbeiträge CHF 25'000 betragen. Die Summe von CHF
25'000 sollte daher nicht mehr als Höchstbetrag, sondern als fixer Betrag im Gesetz
festgeschrieben werden, auf dessen Auszahlung bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien
auch ein Rechtsanspruch besteht.
Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme das Vorhaben der Kommission,
merkte aber an, dass der ursprünglich im Gesetz festgelegte Zahlungsrahmen von CHF
300 Mio. nicht mehr das richtige Finanzierungsinstrument darstelle, wenn der Bund
sich verpflichte, bei Gutheissung eines Gesuchs in jedem Fall CHF 25'000
auszubezahlen. Die benötigten Mittel müssten nach Auslaufen des Zahlungsrahmens im
Budgetprozess bewilligt werden. Er beantragte deshalb die Streichung des
Zahlungsrahmens aus dem Gesetz.
In der Frühjahrssession 2020 nahmen sowohl der Ständerat (einstimmig bei einer
Enthaltung) als auch der Nationalrat (mit 189 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) in der
Gesamtabstimmung den Entwurf der RK-SR mit der vom Bundesrat beantragten
Änderung an. Im Nationalrat blieb ein Minderheitsantrag Geissbühler (svp, BE), der die
Frist anstatt aufzuheben bis Ende 2022 verlängern wollte, ausserhalb der SVP-Fraktion
ohne Unterstützung.
Die Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der
Session nicht mehr im Frühling 2020 durchgeführt werden. 29

Aufgrund des coronabedingten Abbruchs der Frühjahrssession 2020 standen die
Schlussabstimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) erst in der Sommersession
desselben Jahres auf der Tagesordnung der eidgenössischen Räte. Konkret wurde mit
der Gesetzesänderung die Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge
gestrichen. Der Entwurf wurde vom Ständerat einstimmig bei einer Enthaltung (Philippe
Bauer; fdp, NE) und vom Nationalrat mit einer Gegenstimme (Erich Hess; svp, BE)
angenommen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion im
Vorprüfungsverfahren ab. Sie verlangte eine Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Überprüfung der Organisation und Strukturen des
UVEK. Angepeilt waren insbesondere das BAZL, Bereiche der NEAT, die Regulierung des
Mobilfunks und der Schutz vor nichtionisierender Strahlung, weil mit dem BAKOM und
dem BAFU sowohl Bewilligungs- als auch Kontrollinstanz im UVEK angesiedelt sind. Die
Mehrheit des Rates vertrat die Ansicht, dass das Departement für die von der SVP
angeführten Probleme nur bedingt verantwortlich sei, da ein grosser Teil der
Kompetenzen bei Stellen ausserhalb der Verwaltung lägen, beispielsweise bei der NEAT
AG, den SBB oder der Skyguide. Zudem reichten zu allfälligen Abklärungen die
Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommission aus, deren Kerngeschäft es sei,
Organisation und Struktur eines Departements zu überprüfen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER

Das Informatikprojekt „Insieme“, das bereits 2012 für viel Wirbel gesorgt hatte, geriet
auch im Berichtjahr nicht aus den Schlagzeilen. Insieme sollte die veralteten
Informatiksysteme der Steuerverwaltung ersetzen, wurde aber mit einem Verlust von
über CHF 100 Mio. aufgrund verschiedener Verzögerungen, Kostenüberschreitungen
und Ungereimtheiten bei Projektvergabe und -planung ohne Umsetzung abgebrochen.
Die von der SP-Fraktion im Rahmen einer parlamentarischen Initiative (12.490)
verlangte parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Insieme-Skandal
stiess im Nationalrat allerdings auf Widerstand. Ein Ordnungsantrag, über die PUK-
Forderung erst zu beschliessen, wenn die eingesetzte „Arbeitsgruppe Insieme“ ihren
Abschlussbericht vorgelegt haben würde, wurde abgelehnt und auch dem SP-Begehren
selber wurde keine Folge gegeben. Die mit 135 zu 38 Stimmen deutliche Mehrheit in der
grossen Kammer folgte dabei den Argumenten ihres Büros. Im Berichtjahr noch nicht
behandelt wurden eine Motion Noser (fdp, ZH) (12.4152), die den Bundesrat beauftragen
will, eine Beschaffungsstrategie für Informatik- und Telekommunikationsprojekte zu
entwickeln sowie ein Postulat Amherd (cvp, VS) (12.4240), das griffigere Massnahmen für
die Finanzkontrolle in der Bundesverwaltung fordert.
Um Informatikprobleme in Zukunft zu vermeiden, will der Bundesrat Grossvorhaben der
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) unter der Federführung der
Eidgenössischen Finanzkontrolle systematisch überprüfen lassen. Dies beschloss die
Regierung Ende März an einer Sitzung und legte Mitte April einen entsprechenden
Masterplan vor. Aufgrund des Scheiterns von Insieme warten die veralteten
Informatiksysteme in der Steuerverwaltung noch immer auf eine Erneuerung. Mitte April
ermächtigte der Bundesrat das EFD, für ein neues Programm mit dem Namen „Fiscal-
IT“ einen Verpflichtungskredit über CHF 85,2 Mio. zu beantragen. Eine Vereinfachung
des Projektmanagements, die Gliederung in Teilprojekte und die Schaffung einer EFD-
internen, zentralen Organisationseinheit Informatik sollen das Gelingen des Projektes
sicherstellen. Wie dringend Kontrollmassnahmen bei der IKT sind, zeigten Probleme mit
weiteren Informatikprojekten. Im Februar wurde bekannt, dass das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) aufgrund eines Korruptionsfalls ein Grossprojekt abbrechen musste und
so rund CHF 6,1 Mio. verlustig gingen. Mitte Mai wurde in der Sonntagspresse ein
Scheitern des mit rund CHF 110 Mio. finanzierten Projektes „Gever“ vermutet, das Daten
und Dokumente der Bundesverwaltung erfassen und verbinden sollte. Der
Rahmenvertrag sei ausgeschöpft und die Vertragsdauer überschritten. Auch das neue
Abhörsystem des Bundes „Interception System Schweiz (ISS)“, das den
Strafverfolgungsbehörden ein technisch besseres Abhören von Kriminellen erlaubt
hätte, geriet in den Fokus der Medien: Das 2010 für CHF 18 Mio. eingekaufte System
konnte nicht umgesetzt werden und mit einem Zusatzkredit von CHF 13 Mio. musste im
September ein Alternativprojekt aufgegleist werden. Anfang Oktober kritisierte die
Finanzkontrolle die massiven Kostenüberschreitungen, die zeitlichen Verzögerungen
und die fehlende Beschaffungstransparenz beim CHF 100 Mio. teuren
Strassendatenbankenprojekt „Mistra“. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2013
MARC BÜHLMANN

Anfang 2020 legte die SPK-NR einen Umsetzungsvorschlag zur parlamentarischen
Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG) vor, mit der diese im Sinne des
Öffentlichkeitsprinzips gefordert hatte, dass der Zugang zu öffentlichen Dokumenten
zukünftig ohne Gebühren gewährt werden müsse. In ihrer Vorlage sah eine
Kommissionsmehrheit von 13 zu 8 Stimmen vor, Kostenfreiheit gesetzlich zu verankern,
aber bei einer «äusserst aufwändigen Bearbeitung» eines Gesuchs eine Gebühr von
maximal CHF 2'000 als Ausnahmeregel festzulegen. Man habe bei der Ausarbeitung des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Entwurfs festgestellt, dass die Departemente das Öffentlichkeitsprinzip sehr
unterschiedlich umsetzen würden. Zwar würde in den meisten Fällen auf eine Gebühr
verzichtet, wenn aber, wie in einzelnen Fällen vorgekommen, mehrere Tausend Franken
in Rechnung gestellt würden, käme dies einer Aushöhlung des Prinzips gleich, wonach
der Zugang zu amtlichen Dokumenten grundsätzlich kostenfrei sein müsse.  
Dies sahen in der Vernehmlassung, die zwischen Februar und Mai 2020 durchgeführt
wurde, auch die meisten Teilnehmenden so. Von den 51 Vernehmlassungsteilnehmern
seien 38 für den Entwurf, fünf dagegen und acht hätten keine Stellungnahme
abgegeben – so der Vernehmlassungsbericht. Zu den ablehnenden Teilnehmenden
gehörten der Kanton Appenzell Innerrhoden, die CVP und drei der 19 angefragten
Interessenorganisationen (economiesuisse, Swissmechanic, Swissmem). Die meisten
Teilnehmenden begrüssten eine gesetzliche Verankerung der Kostenlosigkeit und eine
Vereinheitlichung zwischen den Departementen. Die CVP sah hingegen aufgrund des
Umstands, dass in den allermeisten Fällen keine Gebühren erhoben werden, keinen
Regelungsbedarf. Economiesuisse und der Kanton Appenzell Innerrhoden stellten sich
ihrerseits gegen die Gebührenfreiheit, weil die Kosten für aufwändige Abklärungen
nicht von den jeweiligen Anfragenden, sondern der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Geteilter Meinung waren die Vernehmlassungsteilnehmenden hinsichtlich
eines Maximalbetrags. Nicht nur die Höhe dieses Betrags war umstritten – den einen
war er zu hoch, den anderen zu tief –, sondern auch die Frage, ob er allen
Antragstellenden auferlegt werden soll, sorgte für Uneinigkeit. Der Kanton Tessin schlug
etwa für Medienschaffende, NGOs und die Wissenschaft Erlass- und
Reduktionsmöglichkeiten vor. Darüber hinaus war umstritten, ob im Gesetz überhaupt
ein spezifischer Betrag festgelegt werden soll.
Ende 2020 nahm der Bundesrat zum Entwurf Stellung. Er begrüsse den
Paradigmenwechsel im Sinne einer Verankerung der Kostenfreiheit im Gesetz. Dies
entspreche der gelebten Praxis. Auswertungen zeigten, dass in 97 Prozent aller
Anfragen auf Gebühren verzichtet würde. Allerdings zeige sich auch, dass die Zahl der
Anfragen jedes Jahr zunehme. Dies sei einerseits erfreulich, weil sich das
Öffentlichkeitsprinzip etabliert zu haben scheine, andererseits sei dies aber auch mit
Mehraufwand für die Verwaltung verbunden. Insbesondere das BAG und Swissmedic
müssten sehr aufwändige Gesuche bearbeiten. Ein Dossier für ein Zulassungsverfahren
eines Medikaments beispielsweise könne «mehrere hundert Bundesordner» umfassen,
wurde in der bundesrätlichen Stellungnahme ausgeführt. Eine Ausnahmeregelung
werde deshalb ausdrücklich begrüsst. Allerdings unterstütze der Bundesrat die Idee,
dass im Gesetz kein fixer Betrag festgehalten werden solle. 34

Parlamentsorganisation

Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte unterbreiteten dem Parlament eine
parlamentarische Initiative für die Schaffung einer Fachstelle für
Verwaltungskontrolle. Diese soll im Auftrag der GPK die Aufgabenerfüllung der
Verwaltung sowie die Wirkungen staatlichen Handelns untersuchen. Damit sie effizient
arbeiten kann, soll sie gegenüber der Verwaltung dieselben Rechte auf
Auskunftserteilung und Akteneinsicht erhalten wie die GPK. Die neue Stelle soll in die
Parlamentsdienste eingeordnet werden und ihr Leiter durch den Bundesrat — nach
Anhörung der Geschäftsprüfungskommissionen — gewählt werden. Der ursprüngliche
Plan einer gemeinsamen Stelle für Regierung und Parlament musste von den GPK nach
dem im Herbst 1989 erfolgten Entscheid des Bundesrates für die Schaffung einer
eigenen Fachstelle für Verwaltungskontrolle aufgegeben werden. Das Parlament
verabschiedete die Vorlage oppositionslos. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.1990
HANS HIRTER

Die in der Wintersession 1989 vom Parlament überwiesene Initiative der Puk I für einen
Ausbau der parlamentarischen Oberaufsicht über die Verwaltung fand im Berichtsjahr
eine Konkretisierung. Die GPK des Ständerates machte in Form einer ausformulierten
parlamentarischen Initiative den Vorschlag, das Geschäftsverkehrsgesetz in dem Sinn zu
ändern, dass die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) der beiden Räte mit einer
Zweidrittelsmehrheit auch gegen den Willen des Bundesrates auf der Herausgabe von
Akten und auf der Einvernahme von Beamten als Zeugen bestehen können. Damit
würden sie in speziellen Fällen dieselben Rechte erhalten wie eine Parlamentarische
Untersuchungskommission. Die von der Puk angeregte Schaffung einer speziellen
Delegation für derartige Fälle lehnte die GPK des Ständerates ab, da damit zwei Klassen
von Parlamentariern geschaffen würden. Der Bundesrat hatte sich sowohl in der Puk-
Debatte als auch in einer späteren Stellungnahme aus Gründen der Gewaltenteilung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1990
HANS HIRTER
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und der Geheimhaltungsbedürfnisse gegen diesen generellen Ausbau der
parlamentarischen Kontrollbefugnisse ausgesprochen und lediglich eine Delegation für
Staatsschutzfragen befürwortet. 
. 36

Der Bundesrat blieb bei seiner ablehnenden Haltung zum Vorschlag der GPK für die
Bildung einer annähernd mit den Kompetenzen einer parlamentarischen
Untersuchungskommission ausgestatteten Delegation. Das Recht dieser Delegation,
die Offenlegung aller Akten auch gegen den Willen des Bundesrates durchzusetzen,
würde seiner Meinung nach den Meinungsbildungsprozess der Regierung und ihre
Stellung dem Parlament gegenüber zu sehr beeinträchtigen. Dem ursprünglichen
Anliegen der Puk EJPD, die Oberaufsicht über die Bundesanwaltschaft zu verbessern,
widersetzte sich der Bundesrat nicht. Er möchte aber, dass diese Aufgabe, wie von
einer parlamentarischen Initiative der Puk EMD vorgeschlagen, durch eine spezielle
Kommission der beiden Räte wahrgenommen wird. Bezüglich dieser als
Sicherheitsdelegation bezeichneten Spezialkommission brachte er gegenüber dem Puk-
Vorschlag zwei Einwände an: erstens müsse im Bereich der Nachrichtendienste die
Anonymität der Quellen gewährleistet bleiben und zweitens sollte die Delegation nicht
mehr als sechs Mitglieder umfassen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.1991
HANS HIRTER

Das Parlament trug den Einwänden des Bundesrats nur in bezug auf die
Delegationsgrösse und einen Teil der Kompetenzen, nicht aber in bezug auf den
Aufgabenbereich Rechnung. Der Ständerat beschloss die Bildung einer ständigen aus je
drei Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte gebildeten
Geschäftsprüfungsdelegation. Diese hat erstens den Dauerauftrag, die Tätigkeit im
Bereich des Staatsschutzes und der Nachrichtendienste zu überwachen. Zweitens
können ihr mit qualifiziertem Mehr (2/3) beider Geschäftsprüfungskommissionen
Aufträge zur näheren Untersuchung konkreter Fragen in anderen Verwaltungsbereichen
erteilt werden. Im Rahmen dieser Aufgaben sollen Beamte nicht nur als
Auskunftspersonen, sondern auch als Zeugen befragt und zur Herausgabe von Akten
verpflichtet werden können. Den Bedenken des Bundesrats im Hinblick auf sein
Funktionieren als Kollegialbehörde und seine freie Meinungsbildung wurde insofern
Rechnung getragen, als auf Einsicht in Akten hängiger Geschäfte, die seiner
unmittelbaren Meinungsbildung dienen, verzichtet wurde. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat wollte noch einen Schritt weiter gehen. Er beschloss gegen den
Widerstand von Bundesrat Koller, auch die Kompetenzen der GPK auszuweiten und das
Recht des Bundesrates, die Akteneinsicht zu verweigern, auf bestimmte Fälle (als
geheim klassierte Akten, Bundesratsprotokolle und im Bundesrat umstrittene Anträge
zu hängigen Geschäften) zu limitieren. Die Vertreter der kleinen Fraktionen und der SP
kämpften vergeblich für eine Vergrösserung der Delegation von sechs auf acht oder
neun Mitglieder, damit in ihr alle Fraktionen vertreten sein können. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat, die vom Nationalrat
verabschiedete Kompètenzerweiterung der GPK von der Frage der Schaffung einer
Geschäftsprüfungsdelegation abzutrennen, damit letztere zügig zu Ende beraten
werden kann. Der Nationalrat schloss sich diesem Vorgehen an. Bei den Kompetenzen
der Delegation setzte sich die vom Nationalrat vorgenommene Erweiterung durch, dass
nicht nur Beamte des Bundes, sondern auch Privatpersonen als Zeugen einvernommen
werden können. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat nahm eine parlamentarische Initiative Bonny (fdp, BE) an, welche den
Rechtsschutz für Personen, welche von Ermittlungen durch parlamentarische
Untersuchungskommissionen in ihren Interessen unmittelbar betroffen sind, präziser
formulieren will. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.1992
HANS HIRTER
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In Erfüllung einer 1990 überwiesenen parlamentarischen Initiative der PUK EMD
beantragte eine Kommission des Nationalrats, dass während der Durchführung einer
parlamentarischen Untersuchung ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren in
derselben Sache nur mit dem Einverständnis der Parlamentskommission aufgenommen
oder weitergeführt werden kann. Damit soll der Vorrang der parlamentarischen
Untersuchung gewährleistet werden. Insbesondere geht es darum, dass die Exekutive
nicht mit einer eigenen Untersuchung die Ermittlungsarbeiten einer PUK behindern
kann. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat äusserte sich zum Vorschlag, wonach Ermittlungen einer PUK absoluten
Vorrang vor anderen Untersuchungen haben sollen und letztere nur mit dem
Einverständnis der PUK eröffnet werden dürfen. Er war grundsätzlich damit
einverstanden, beantragte aber, dass dies nur für disziplinar- und
administrativrechtliche, aus Gründen der Gewaltenteilung und des Föderalismus aber
nicht für strafrechtliche Verfahren gelten soll. Der Nationalrat liess sich davon nicht
überzeugen und übernahm die Anträge seiner Kommission. Er hielt zwar explizit fest,
dass die Einsetzung einer PUK die Durchführung von zivil- und administrativrechtlichen
Verfahren und strafrechtlichen Voruntersuchungen nicht verhindert. Aber, falls die
Ermittlungen PUK-relevante Bereiche betreffen, ist deren Aufnahme von der
Zustimmung der PUK abhängig. Laufende Verfahren müssen bis zum Abschluss der PUK-
Arbeiten unterbrochen werden. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.1995
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats legte eine parlamentarische Initiative
für eine verbesserte Rechtsstellung der von Ermittlungen einer PUK Betroffenen vor.
Im Geschäftsverkehrsgesetz soll insbesondere festgehalten werden, dass
Auskunftspersonen einen Anwalt beiziehen dürfen und auf ihr
Aussageverweigerungsrecht aufmerksam gemacht werden müssen. Der Bundesrat
erklärte sich zwar mit der Stossrichtung des Vorschlags grundsätzlich einverstanden,
hatte aber doch einige Bedenken. So hielt er fest, dass eine PUK-Untersuchung immer
auf eine politische und nicht eine juristische Abklärung von Missständen ausgerichtet
sein müsse. Dem Schutz der Rechte der Betroffenen komme deshalb eine geringere
Bedeutung zu als bei einem Justizverfahren. So sei z.B. Bundesbeamten, die zur
Erfüllung ihrer Dienstpflichten befragt würden, kein Recht auf Aussageverweigerung
zuzugestehen. Die Staatspolitische Kommission nahm daraufhin einige Präzisierungen
vor, welche insbesondere festhalten, dass der Rechtsschutz von Betroffenen den
Handlungsspielraum einer PUK nicht wesentlich einengen und den Zweck einer
Untersuchung nicht beeinträchtigen dürfe. So soll die PUK über den Beizug eines
Anwalts entscheiden können. Diese Präzisierung fand im Nationalrat Zustimmung;
abgelehnt wurde hingegen die vorgeschlagene Einschränkung der Verteidigungsrechte
namentlich in bezug auf Akteneinsicht. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat folgte weitgehend der Version der grossen Kammer. Im Gegensatz zu
dieser entschied er jedoch, dass eine PUK nach Abschluss ihrer Arbeit zwar unter
bestimmten Umständen die Wiederaufnahme einer disziplinarischen oder
administrativen, nicht aber einer strafrechtlichen Untersuchung untersagen kann. Für
die Befürworter einer umfassenden Ermächtigung wäre diese Zusicherung des Schutzes
vor weiteren Verfahren ein gutes Mittel gewesen, um die Aufklärungsarbeit einer PUK zu
erleichtern. Nachdem der Nationalrat in dieser Frage nachgegeben hatte, konnten die
neuen Bestimmungen in der Herbstsession verabschiedet werden. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.1995
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete nach langwieriger Differenzbereinigung eine Teilrevision
des Geschäftsverkehrsgesetzes, welche die Rechtsstellung der von PUK-Ermittlungen
Betroffenen verbessert. Die Vorlage war 1990 von Bonny (fdp, BE) mit einer
parlamentarischen Initiative initiiert worden. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.1997
HANS HIRTER
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In Zusammenhang mit den Untersuchungen des Parlaments über Organisations- und
Führungsprobleme bei der Pensionskasse des Bundes (PKB) hatte der Ständerat im
Vorjahr einer parlamentarischen Initiative der PUK PKB zugestimmt, welche eine
uneingeschränkte Wiederwählbarkeit der Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und der
Finanzkommission des Ständerats forderte. Mit diesem Verzicht auf die vom
Ständeratsreglement vorgeschriebene Amtszeitbeschränkung von sechs Jahren könnte
gemäss den Antragstellern die gerade im Bereich der Oberaufsicht erforderliche
Kontinuität gewährleistet werden. Das Büro des Ständerates empfahl dem Rat nun -
analog zu den vom Nationalrat 1991 eingeführten Verhältnissen - die Aufhebung der
Amtszeitbeschränkung für alle ständigen Kommissionen. Trotz der Kritik von Cavadini
(lp, NE), dass damit einer unerwünschten Spezialisierung der Ratsmitglieder Vorschub
geleistet werde, hiess das Ratsplenum diese Neuerung mit 26 zu 7 Stimmen gut. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.1997
HANS HIRTER

Volksrechte

Während auf der einen Seite eine Debatte um die Vereinbarkeit von Initiativen und
übergeordnetem Recht geführt wurde, strebte die SVP auf der anderen Seite gleich mit
drei Vorstössen Regelungen an, mit denen sich die Vereinbarkeitsfrage gar nicht mehr
stellen würde. In einer ersten parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion,
jüngeren Bundesgesetzen gegenüber älteren Staatsverträgen Vorrang einzuräumen.
Bei Widersprüchen zwischen Landesrecht und Völkerrecht müsste zwingend ersteres
angewendet werden. Eine zweite parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte in
der Verfassung festschreiben, was ‚zwingendes Völkerrecht‘ bedeutet, aufgrund dessen
eine Initiative bei widersprechender Forderung ungültig würde (09.466). Die SVP schlug
einen solchen Katalog gleich selber vor, der ius cogens umfasste (Verbot des
Angriffskriegs, Verbot der Folter, Verbot des Völkermords und Verbot der Sklaverei) und
also wesentlich weniger weit gespannt wurde, als etwa die UNO-Menschenrechtscharta.
Beide parlamentarischen Initiativen hatten im Nationalrat keine Chance. Die grosse
Kammer überwies allerdings ein Postulat der SVP-Fraktion, das den Bundesrat
beauftragt, einen Wechsel vom Monismus zum Dualismus zu prüfen (09.3676). Bei
einem Staatsvertrag soll jeweils abgeklärt werden, inwieweit dieser und die auf ihm
basierende Rechtsprechung Vorrang gegenüber dem Landesrecht haben soll. Mit dem
Prinzip des Dualismus wird anerkannt, dass Völkerrecht und Landesrecht
unterschiedliche Rechtsordnungen darstellen. Neues Völkerrecht muss hier zuerst in
Landesrecht umgewandelt bzw. in die Normenhierarchie eines Staates eingeordnet
werden. Beim Monismus wird hingegen von einer Einheit der Rechtsordnung
ausgegangen und internationale Normen ergänzend zum Landesrecht ohne vorgängige
Umsetzung in dasselbe angewendet. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN

Mehr Klarheit bei Volksabstimmungen, die bei einer Annahme internationales Recht
brechen würden, erhoffte sich Cédric Wermuth (sp, AG) dank seiner parlamentarischen
Initiative. Viele Volksbegehren seien – bewusst oder unbewusst – hinsichtlich ihrer
Umsetzung unpräzise formuliert; insbesondere bleibe häufig unklar, was geschehen
soll, wenn ein angenommenes Begehren gegen Völkerrecht oder internationale
Vereinbarungen verstosse. Der Aargauer Sozialdemokrat schlug mit seinem Begehren
deshalb vor, dass derart unklare Volksinitiativen im Falle einer Annahme erst umgesetzt
würden, wenn die entsprechenden internationalen Vereinbarungen gekündigt sind.
Bedingung dafür sei aber, dass die Initiantinnen und Initianten neben ihrem Begehren
auch explizit die Kündigung der entsprechenden Verträge forderten. In den Fällen, in
denen eine Kündigung im Initiativtext unerwähnt bliebe, gar nicht möglich sei oder
sogar zwingendes Völkerrecht gebrochen werden müsste, seien die Begehren lediglich
teilweise im Rahmen bestehenden internationalen Rechts umzusetzen.
Die SPK-NR sprach sich mit 16 zu 7 Stimmen gegen Folgegeben aus. Es sei den
Initiativkomitees nicht zuzumuten, abzuschätzen, welche internationalen Verträge mit
einem Begehren tangiert würden. Dies sei nicht immer eine rein juristische Frage,
sondern häufig auch eine politische. Es müsse möglich bleiben, Verträge nach Annahme
von Volksinitiativen neu zu verhandeln, ohne dass vorher klar gewesen sei, dass dies
nötig sein könnte. Eine Kommissionsminderheit betonte allerdings, dass Klarheit für die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger geschaffen werden müsse, wofür das Begehren
einen guten Vorschlag darstelle. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.04.2019
MARC BÜHLMANN
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Nachdem sich die SPK-NR dagegen ausgesprochen hatte, der parlamentarischen
Initiative von Cédric Wermuth (sp, AG) für mehr Klarheit bei Volksabstimmungen Folge
zu geben, wäre eigentlich der Nationalrat in der Sommersession 2019 mit der
Vorprüfung der Initiative an der Reihe gewesen. Dazu kam es allerdings nicht, weil der
Aargauer Volksvertreter seinen Vorstoss zurückzog. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Certains parlementaires aimeraient réformer le droit pénal militaire. Si le conseiller
national Spielmann (pdt, GE) a déposé une initiative parlementaire demandant la
suppression de la justice militaire en temps de paix, les députés Pini (prd, TI) — par le
biais d'une initiative parlementaire — et Rechsteiner (ps, SG) — par celui d'une motion
— ont exigé l'abolition de la peine capitale telle qu'elle est prévue par certains articles
du code pénal militaire et ce en vertu d'une conformité avec le droit civil. Signalons
cependant que la réforme du code pénal militaire est liée à celle du code pénal suisse,
actuellement en cours. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.1989
BRIGITTE CARETTI

En décidant de donner suite à l'initiative parlementaire du député Pini (prd, TI) (Iv.pa.
89.234), le Conseil national s'est engagé sur la voie de la suppression de la peine de
mort dans le code pénal militaire. Datant de 1927, ce dernier prévoit une telle sanction,
en temps de guerre, pour une série de délits, dont l'espionnage et la trahison militaire.
Les arguments avancés pour justifier l'abolition de cette condamnation du Code pénal
civil ont été jugés également pertinents, par les députés, dans le cas de la législation
militaire. Ils se sont notamment référés à ceux arguant de l'impossibilité de réparation
en cas d'erreur judiciaire, de l'absence de démonstration de l'effet dissuasif de la peine
de mort et de la contradiction dans laquelle plonge l'Etat s'il prend une vie humaine
qu'il est, a priori, chargé de défendre. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
BRIGITTE CARETTI

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Die Finanzplatzkrise beschäftigte das Parlament nicht nur im politischen Tagesgeschäft,
sondern auch in seiner Funktion als Oberaufsichtsbehörde. Zwischen März 2009 und
Mai 2010 untersuchten die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte (GPK) die
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit des Rettungspakets zugunsten der UBS sowie die
Massnahmen, die getroffen worden waren, um dem zunehmenden Druck der US-
Behörden zu begegnen. Parallel zur laufenden GPK-Untersuchung versuchte eine
Koalition aus SVP und dem linksgrünen Lager unter dem Eindruck des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Schutzverfügung der Finma vergeblich, eine
Parlamentarische Untersuchungskommission PUK einzusetzen. Nachdem das Büro des
Ständerats im März eine vom Büro des Nationalrats lancierte und vom Rat gegen die
geschlossen stimmenden FDP- und BDP-Fraktionen akzeptierte parlamentarische
Initiative zur Einsetzung einer PUK blockiert und den Entscheid bis zum Erscheinen des
GPK-Berichts Ende Mai auf die Sommersession vertagt hatte, versuchten die PUK-
Befürworter vergeblich mit einer im März lancierten und vom Rat in gleicher
Konstellation akzeptierten Motion Wyss (sp, BE) den Entscheid des Ständerats in der
Frühlingssession zu erwirken. Dieser legte fest, auch dieses Geschäft erst in der
Sommersession zu behandeln. In der Sommersession stimmte das Büro des Ständerats
der Initiative dann nicht zu, wohingegen der Nationalrat ihr mit den Stimmen der mit
dem GPK-Bericht unzufriedenen SP, GP, SVP und eines Teils der CVP Folge gab. In der
gleichen Lesung folgte der Ständerat schliesslich der Empfehlung seines Büros, stimmte
der Initiative nicht zu und lehnte auch die Motion ab. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Schiffahrt

Im Dezember 2019 forderte die SVP-Fraktion als Reaktion auf den Nachtragskredit IIa
zum Voranschlag 2019 in einer parlamentarischen Initiative die Einsetzung einer
parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) im Zusammenhang mit den
Hochseeschifffahrt-Bürgschaften. Im Zentrum der Untersuchung der PUK solle die
Kontrolle und Führung der Hochseeschifffahrt durch den Bundesrat sowie durch die
Verwaltung, insbesondere durch das BWL und das SSA, seit 2002 sowie die Rolle der
Geldinstitute und Revisionsgesellschaften stehen. Die Bürgschaften hätten für den
Bund bereits Kosten in der Höhe von CHF 200 Mio. mit sich gebracht und es seien noch
weitere Bürgschaften über CHF 500 Mio. offen, die ebenfalls noch gezogen werden
könnten. 
Im Juni 2020 veröffentlichte die GPK einstimmig einen Mitbericht zur Forderung der
SVP-Fraktion, in dem sie die Einsetzung einer PUK als nicht gerechtfertigt ablehnte, da
die genannten Punkte aktuell durch GPK, FinDel und andere Organe untersucht werden
oder bereits untersucht worden seien. Eine PUK bringe daher keinen Mehrwert, aber
hohe Kosten und grossen administrativen Aufwand. 54
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Luftfahrt

Après les débrayages à Genève et les menaces latentes, les représentants des syndicats
et les employeurs se sont entendus sur les CHF 110 millions réclamés par les employés
(versements pendant le délai de licenciement, indemnités de départ de quatre mois /
cinq pour les pilotes et préretraites). Seul problème, personne ne savait d’où allait
provenir le financement. La justice zurichoise a reconduit le sursis concordataire
jusqu’au 5 juin 2002 pour SairGroup, SairLines, Swissair et Flightlease. Au parlement,
l’UDC et le PDC ont demandé la mise sur pied d’une commission d’enquête
parlementaire (CEP) sur la débâcle de Swissair (Iv.pa. 01.458; Iv.pa. 01.459). Les radicaux
et les verts étaient opposés. Les socialistes, qui auraient pu assurer la création de la
CEP avec leur appui, ont temporisé. Ils réservaient leur réponse à février 2002, mais
soutenaient l’enquête de la commission de gestion des Etats. Celle-ci se penchait sur le
devoir de surveillance de l’OFAC, sur le rôle de la Confédération en tant qu’actionnaire,
sur la gestion de la crise par le Conseil fédéral et sur les raisons du grounding du 2.10.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration de Crossair a
démissionné dans sa totalité, y compris son fondateur Moritz Suter, afin de laisser place
libre à une nouvelle équipe de onze membres présidée par le hollandais Pieter Bouw.
Le nouveau conseil d’administration a approuvé le business-plan. Entre temps, le
DETEC a octroyé à Crossair 31 concessions pour des lignes court et moyen-courriers
qui étaient desservies par Swissair. En fin d’année, le Conseil fédéral a levé la garantie
étatique pour risques liés aux actes de guerre ou de terrorisme. En effet, les assureurs
garantissaient à nouveau la couverture des risques allant jusqu’à 1 milliard de dollars. 55
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

En mai 2015, le groupe UDC a déposé une initiative parlementaire appelée Pas de
prestation de l’État pour les personnes résidant illégalement en Suisse. Elle vise la
modification de l'article 12 de la Constitution, qui garantit le droit fondamental à
obtenir de l'aide dans des situations de détresse. A travers sa porte-parole Céline
Amaudruz, l'Union démocratique du centre entend faire dépendre ce droit à l'aide
d'urgence du titre de séjour. Ainsi, toute personne dont le permis de séjour est échu,
qui s'oppose à un renvoi ou ne coopère pas à son expulsion s'en verrait privée. Les
prestations d'urgence sont réglementées par la loi sur l'asile (LAsi), sont de la
compétence des cantons et sont réduites par rapport à l'aide sociale attribuée aux
autochtones et aux réfugiés reconnus. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) s'est opposée par 14 voix contre 6 et une abstention à
l'initiative. L'argument principal étant que la suppression de l'aide d'urgence n'aurait
pas d'effet incitatif pour les personnes de quitter le pays, mais risquerait plutôt de les
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pousser à la criminalité ou à la clandestinité. Lors du débat en chambre basse, les
opposants à l'initiative ont souligné le caractère fondamental des premiers articles de
la Constitution, arguant que la suppression de l'aide d'urgence était une attaque à la
dignité humaine. Ces arguments ont convaincu 121 députés contre 64 et 4 se sont
abstenus. Tout le groupe UDC a voté en faveur de l'initiative, ainsi que le député
Burkart, issu des rangs libéraux-radicaux. 56

Die im Frühjahr 2020 durchgeführte Vernehmlassung zur Änderung des Asylgesetzes –
angestossen durch eine parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) – ergab, dass die
Mehrheit der Stellungnehmenden die Möglichkeit begrüssten, zur
Identitätsüberprüfung von Asylsuchenden deren mobile Geräte zu nutzen. 24 von 25
stellungnehmenden Kantonen – alle mit Ausnahme des Kantons Neuenburg – sowie die
Parteien der CVP, FDP und SVP stimmten diesem Vorhaben im Grundsatz zu, da sie sich
davon eine effiziente Methode zur Identifizierung von Personen erhofften, für die keine
Identitätsdokumente vorliegen würden. Opposition erfuhr der Entwurf von den linken
Parteien und von den meisten stellungnehmenden interessierten Kreisen. Diese
erachteten die Massnahme als unverhältnismässigen Eingriff in die persönlichen
Grundrechte, vermissten eine gesetzliche Grundlage und bezweifelten darüber hinaus
die postulierte Effizienz eines solchen Vorgehens. Nicht zuletzt brachten sie
datenschutzrechtliche Bedenken vor. Fünf Kantone und die SVP setzten sich auf der
anderen Seite für die Möglichkeit einer zwangsweisen Abnahme der elektronischen
Datenträger ein. Der Entwurf der Kommission sah eine Mitwirkungspflicht, aber keinen
Zwang vor. Einige stellungnehmende Akteure, darunter auch der EDÖB, machten
deutlich, dass sie die Grundrechtskonformität im Falle eines Zwanges nicht mehr
gegeben sähen. Der EDÖB forderte etwa auch die Schaffung einer Gesetzesgrundlage
für die Bearbeitung personenbezogener Daten von Drittpersonen, da diese auch von
den zur Identitätserkennung unternommenen Auswertungen betroffen sein könnten. 
Die zuständige SPK-NR übernahm gewisse Empfehlungen aus der Vernehmlassung,
insbesondere datenschutzrechtliche Belange, und verabschiedete im Oktober 2020 mit
13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Vorlage an den Bundesrat. 57
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